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Editorial
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die Entscheidung des Finanz-
ministeriums ist gefallen: Ab 
der Besoldung ���� gewährt 
der Dienstherr kein Ruhen des 
Verfahrens mehr für Wider-
sprüche, die darauf abzielen, 
die Verfassungsmäßigkeit der 
Besoldung zu überprüfen. In 
den vergangenen  Wochen 
 haben wir über dieses Thema 
mit den beiden Regierungs-
fraktionen gesprochen, aber 
auch mit der SPD und der FDP. 
CDU, SPD und FDP sind hier 
auf unserer Linie und halten 
den neu eingeschlagenen Weg 
des Finanzministeriums für 
nicht zielführend, für nicht 
wertschätzend gegenüber den 
Beamtinnen und Beamten 
und schlicht für falsch. Allein 
die Fraktion von Bündnis ��/
Die Grünen geht den Weg des 
Finanzministers mit.

Wir danken den beiden Oppo-
sitionsfraktionen SPD und FDP, 
aber insbesondere der Regie-
rungsfraktion CDU, die sich 
mit einem Schreiben an den 
Finanzminister wandte und 
versuchte, ihn umzustimmen. 
Auch wenn dies am Ende nicht 
gelungen ist, waren unsere 
Gespräche und insbesondere 
das Schreiben der CDU an den 
Finanzminister ein deutliches 
Zeichen dafür, wem an den 
Beschäftigten und an der 
 Frage, ob die Besoldung in 
 Baden-Württemberg verfas-
sungskonform oder verfas-
sungswidrig ist, mehr gelegen 
ist und wem das weniger 
wichtig erscheint.

Nachdem sechs Jahre lang  
Widersprüche gegen die Be-
soldung bis zu einer höchst-
richterlichen Rechtsprechung 
ruhend gestellt wurden, 
zwingt das Finanzministerium 
baden-württembergische 
 Beamtinnen und Beamte rück-
wirkend ab der Besoldung 

���� den eigenen Dienstherrn 
und damit den eigenen Arbeit-
geber vor dem Verwaltungs-
gericht zu verklagen, wenn sie 
eine Überprüfung ihrer Besol-
dung auf Verfassungsmäßig-
keit o�enhalten wollen.

Wir, der BBW�– Beamtenbund 
Tarifunion, gehen davon aus, 
dass die Besoldung hierzulan-
de verfassungswidrig ist, da 
unter anderem eine Anrech-
nung eines �ktiven Partner-
einkommens aus unserer Sicht 
nicht verfassungskonform ist. 
Udo Di Fabio, der ehemalige 
Bundesverfassungsrichter, 
teilt im Übrigen unsere Auf-
fassung zum anrechenbaren 
Partnereinkommen. Er hat 
dies in einem Gutachten zur 
Besoldung in Nordrhein-West-
falen deutlich zum Ausdruck 
gebracht.

Ich bin überzeugt, dass es dem 
Finanzministerium bei seinem 
neuen Umgang mit Wider-
sprüchen ausschließlich um 
Haushaltsinteressen geht. Die 
Vermutung liegt nahe, dass 
dort längst die Erkenntnis Ein-
zug gehalten hat, die Besol-
dung in Baden-Württemberg 
könnte nicht mehr den Vor-
gaben des Grundgesetzes 
und der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts 
entsprechen und dem Land 
könnten eventuell immense 
Nachzahlungen drohen. Wenn 
aber nur wenige Hundert 
 Beamtinnen und Beamte sich 
trauen, ihren Arbeitgeber be-
züglich der Besoldung ���� 
zu verklagen, dann muss der 
Dienstherr auch nur für diese 
geringe Anzahl von Beschäf-
tigten rückwirkend Nachzah-
lungen leisten, wenn das Bun-
desverfassungsgericht zu dem 
Schluss kommt, dass die Be-
soldung ���� verfassungswid-
rig ist. Die restlichen etwa 

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,
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���.��� Beamtinnen und Beamten 
werden dann leer ausgehen und nichts 
anderes als die Erkenntnis haben, dass 
ihre Besoldung über Jahre hinweg ver-
fassungswidrig zu niedrig war.

Das Vertrauen der Beamtenschaft in 
das Land wird dann aber nicht nur 
nachhaltig zerstört, sondern kaum 
mehr wiederherzustellen sein. Die 
 Attraktivität des Beamtenstatus wird 
auf einen Tiefpunkt sinken.

In seinen beiden Urteilen vom �. Mai 
���� hat das Bundesverfassungsge -
richt seine Au�assung zur Alimenta-
tion nach Art. �� Abs. � Grundgesetz 
(GG) noch einmal dahingehend konkre-
tisiert, dass eine Verletzung des Min-
destabstandsgebots von �� Prozent 
zum sozialhilferechtlichen Existenzmi-
nimum nicht nur die unmittelbar be-
tro�enen (unteren) Besoldungsgrup-
pen betri�t, sondern Auswirkungen 
hat auf das gesamte Besoldungsgefü-
ge, da es in seinem Urteil vom �. Mai 
���� auch ein Abstandsgebot zwi -
schen den Besoldungen festgelegt hat.

Ich möchte in diesem Zusammenhang 
auch auf den Bericht in diesem Maga-
zin verweisen über die gemeinsame 
Landespressekonferenz mit dem Deut-
schen Richterbund (DRB), der unsere 
Au�assung zum Thema verfassungs-
konforme Alimentation und der Wei-
gerung der Ruhendstellung für Wider-
sprüche ab ���� zu einhundert Prozent 
teilt.

Ich hatte das Glück, vor Jahren bei 
 Vorträgen von Andreas Voßkuhle und 
Udo Di Fabio zur Alimentation im Sin-
ne des Art. �� Abs. � GG dabei zu sein. 
Voßkuhle war lange Jahre Präsident 
des höchsten deutschen Gerichts. 
Deshalb bin ich mir auch sicher, dass 
der BBW mit seinen Musterklagen 
 gegen die Besoldung in Baden-Würt-
temberg und insbesondere gegen das 
anrechenbare Partnereinkommen, 
welches elementar dem Grundsatz 
der Gewährleistung einer verfassungs-
konformen Besoldung von Amts we-
gen widerspricht, Erfolg haben wird. 

Die Einführung des anrechenbaren 
Partnereinkommens zum �. Januar 
���� macht die Höhe der Besoldung 
von einem Antrags erfordernis (Antrag 
auf Familienergänzungszuschlag) ab-
hängig, sofern man mindestens ein 
Kind hat und der  Ehegatte oder Part-
ner weniger als �.��� Euro netto im 
Jahr verdient. Laut Udo Di Fabio wi-
derspricht dieses  Antragserfordernis 
eindeutig der  Verp�ichtung des 
Dienstherrn, die Verfassungsmäßig-
keit der Besoldung von Amts wegen 
zu gewährleisten.

Zwei weitere Zitate von Di Fabio  
halte ich ebenfalls für bemerkenswert. 
Er sagte: „Es kann nicht sein, dass der-
jenige, der eine leistungslose Grund-
sicherung bekommt, das Gleiche in der 
Hand hält. Das ist eine elementare, 
materielle Ungerechtigkeit in diesem 
System�– also eine echte Systemfrage.“ 
Außerdem dürfe man als Dienstherr 
nicht, „wenn die Decke zu kurz wird, 
einfach an der bequemsten Stelle 
 ziehen“.

Dem ist eigentlich nichts hinzuzufü-
gen! 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr 
 

Kai Rosenberger
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Widersprüche gegen die Besoldung werden nicht mehr ruhend gestellt

Das Finanzministerium lenkte nicht ein�– 
Ärger und Enttäuschung sind groß
Der Appell des BBW ist ungehört verhallt: Das Finanzministerium hält an seiner Entscheidung fest 
und stellt�– beginnend mit dem Jahr �����– Widersprüche gegen die Besoldung nicht mehr ruhend. 
Mehr als �.��� Ablehnungsbescheide hat das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) inzwi-
schen o�enbar verschickt. Beim BBW sind Ärger und Enttäuschung groß.

„Wir haben keinerlei Verständ-
nis für diesen neuen Umgang 
mit Widersprüchen, der zulas-
ten der Beschäftigten geht 
und statt Bürokratieabbau 
 unnötigen Bürokratieauf-
wuchs verursacht“, erklärte 
BBW-Chef Kai Rosenberger 
am ��. Mai ���� vor Journa-
listen der Landespresse-
konferenz in Stuttgart.

Auch innerhalb der CDU-Land-
tagsfraktion hält man die 
 Anordnung des Finanzminis-
teriums zum Umgang mit 
 Widersprüchen für falsch. Ein 
entsprechendes Schreiben er-
reichte den BBW im Anschluss 
an die Pressekonferenz. Beim 
Finanzministerium hin gegen 
reagierte man gelassen. Man 
kehre lediglich „zum regulären 
Verfahren zurück“, zitierte die 
Presse einen Sprecher des 
 Ministeriums.

Mit welchen Folgen die angebli-
che „Rückkehr“ des Finanzmi-
nisteriums „zum regulären Ver-
fahren“ verbunden ist, haben 
BBW-Chef Rosenberger und 
 Andreas Brilla, der Landesvorsit-
zende des Deutschen Richter-
bunds, vor der Presse detailliert 
erläutert. Der neue Weg im 
Umgang mit Widersprüchen 
zwingt Beamtinnen und Beam-
te dazu, ihren Dienstherrn, 
sprich den eigenen Arbeitgeber, 
zu verklagen, um ihr Anrecht 
auf eine verfassungskonforme 
Besoldung bis zu einer höchst-
richterlichen Rechtsprechung zu 
sichern. „Eine solche Entwick-
lung kann eigentlich niemand 
wollen“, sagt Rosenberger. Ähn-
lich sah man das auch in der 
CDU-Landtagsfraktion und hat 
das Ende April ���� in einem 
Schreiben an  Finanzminister 
Danyal Bayaz auch deutlich 
zum Ausdruck gebracht.

Seit sechs Jahren war es 
 gängige Praxis, Widersprüche, 
die die Verfassungsmäßigkeit 
der Besoldung infrage stellten, 
nicht umgehend zu beschei-
den, sondern ruhend zu stel-
len. „Aus gutem Grund“, sagt 
Rosenberger. Damit habe man 
eine praxisgerechte Möglich-
keit genutzt, um unzählige 
Verwaltungsklagen samt 
 Bürokratieaufwand zu vermei-
den.

Was viele Jahre richtig war, soll 
plötzlich falsch sein, fragt man 
sich beim BBW. Näherliegend 
sei die Vermutung, dass das Fi-
nanzministerium Unsummen 
an Nachzahlungen vermeiden 
will, sollte die Einführung eines 
anrechenbaren Partnereinkom-
mens durch das Besoldungs- 
und Versorgungsanpassungs-
änderungsgesetz (BVAnp-ÄG 
����/����) einer verfassungs-

rechtlichen Beurteilung nicht 
standhalten.

Beim BBW geht man zwar da-
von aus, dass das Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG) das 
BVAnp-ÄG ����/���� als ver -
fassungswidrig einstufen wird. 
Dafür spreche auch ein Gutach-
ten des ehemaligen Verfas-
sungsrichters Udo Di Fabio zur 
Besoldung in Nordrhein-West-
falen. Deshalb bereite der auch 
entsprechende Musterklagen 
vor. Doch BBW-Chef Rosenber-
ger und DRB-Landesvorsitzen-
der Brilla gehen davon aus, dass 
mit einer höchstrichterlichen 
Entscheidung nicht so schnell 
zu rechnen ist. Sicher hingegen 
sei, dass mit dem neuen Um-
gang mit Widersprüchen den 
Landesbediensteten die Mög-
lichkeit genommen werde, eine 
Überprüfung ihrer Besoldung 
durchzusetzen, ohne das Risiko, 

 < BBW-Chef Kai Rosenberger (Mitte) und der Landesvorsitzende des Deutschen Richterbunds (DRB), Andreas Brilla (links), mit Andreas Schwarz vom Staats-
anzeiger, der die Landespressekonferenz leitete.
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bei unklaren Ergebnissen für 
langwierige Gerichtsverfahren 
die Kosten zu tragen.

Besonders hart wird die neue 
Regelung des Finanzministeri-
ums Beamtinnen und Beamte 
der unteren Besoldungsgrup-
pen tre�en. Denn in erster Linie 
könnten es ihre Bezüge sein, 
die sich aufgrund der Einfüh-
rung des Partnereinkommens 
durch das BVAnp-ÄG ����/  
���� als verfassungswidrig her -
ausstellen könnten. Deshalb sei 
es insbesondere für diesen Per-
sonenkreis wichtig zu klagen. 
Da sich aber viele aufgrund der 
Verfahrenskosten solche Kla-
gen nicht leisten können oder 
aber sich nicht trauen, ihren 
 eigenen Dienstherrn zu verkla-
gen, werden sie darauf verzich-
ten und damit auch auf mög-
liche Anrechte, ist BBW-Chef 
Rosenberger überzeugt. Das sei 

kein wertschätzender Umgang 
mit den Beamtinnen und Be-
amten und führe zu Vertrau-
ensverlust gegenüber dem 
Dienstherrn. Kai Rosenberger: 
„Das entspricht eher dem 
 Gegenteil der Fürsorgep�icht.“

Ein solcher Umgang mit dem 
Personal spreche nicht für das 
Land als Dienstherr und Arbeit-
geber. Darauf sollte man in 
Zeiten von Personalmangel ach-
ten, bevor man personalfeindli-
che Neuerungen einführt, die 
obendrein noch für zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand im Land 
sowie bei den Gerichten sorgen, 
kritisiert  Rosenberger.

Dem Finanzministerium wirft 
der BBW zudem unzureichende 
Informationspolitik vor. Ver-
trauend auf die bislang übliche 
Praxis und weil sie nicht um-
fassend und rechtzeitig durch 

das Ministerium informiert 
wurden, hätte nämlich zum 
Jahresende ���� nur ein Bruch-
teil der Landesbediensteten 
Widerspruch gegen ihre Besol-
dung eingelegt. Die Informa-
tion, dass man künftig Wider-
sprüche nicht mehr ruhend 
stellen wolle, sei dann im Janu-
ar ���� gekommen und damit 
für eine haushaltsnahe Gel-
tendmachung von Ansprüchen 
im Jahr ���� zu spät.

Vor diesem Hintergrund hatte 
der BBW in den zurückliegen-
den Wochen das Finanzminis-
terium immer wieder dringend 
aufgefordert, der Bedeutung 
einer verfassungskonformen 
Besoldung Rechnung zu tragen 
und den Betro�enen eine ech-
te Chance auf eine Angemes-
senheitsbeurteilung ohne un-
nötiges Risiko zu garantieren. 
In diesen Zeiten, in denen drin-

gender Handlungsbedarf 
 besteht, um die Attraktivität 
des ö�entlichen Dienstes zu 
sichern und die Justiz im Land 
personell zu stärken, sei die 
Abkehr von der langjährigen 
Praxis, Widersprüche ruhend 
zu stellen, ein Schritt in die  
falsche Richtung, hatte Rosen-
berger gewarnt und „eine 
 respektvolle, wertschätzende  
Behandlung unserer Landes-
bediensteten gefordert, die 
 ihren Beitrag für ein funktio-
nierendes Rechtsstaatssystem 
leisten“. 

Der Einsatz war bisher ver-
gebens, wie sich inzwischen 
gezeigt hat. Mitglieder des 
BBW erhalten bei ihrem un-
mittelbaren Mitgliedsverband 
weitere Informationen sowie 
den BBW-Musterwiderspruch 
gegen Ablehnungsbescheide 
des LBV. 

Nach der Pressekonferenz von BBW und DRB

CDU bezieht eindeutig Position
Die Reaktion der CDU auf die 
gemeinsame Pressekonfe-
renz von BBW und Richter-
bund kam umgehend. Der 
�nanzpolitische Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion Ba-
den-Württemberg, Albrecht 
Schütte, erklärte:

„Wir als Parlamentarier sind 
bei der Abweichung des Lan-
des von der bisher geübten 
Praxis der Ruhendstellung 
von Widersprüchen voll und 

ganz auf der Linie des BBW�– 
Beamtenbund Tarifunion und 
des Deutschen Richterbunds 
Baden-Württemberg. Wir 
stehen damit an der Seite un-
serer Beamten- und Richter-
schaft. Allerdings sind uns als 
Teil der Legislative die Hände 
gebunden. Die Abkehr von 
der bislang gängigen Praxis 
durch das Finanzministerium 
ist für uns nicht nachvollzieh-
bar. Die Exekutive ist damit 
auf dem Holzweg. Das vor-

gesehene Vorgehen stärkt 
das Vertrauen der Beamten-
schaft in den Dienstherrn 
ganz bestimmt nicht. Den 
neu eingeschlagenen Kurs, 
dass jeder Besoldungsemp-
fänger gegen den eigenen 
Dienstherrn klagen muss, 
halten wir weder für inhalt-
lich angezeigt noch für fach-
lich notwendig. Denn er 
führt nicht nur zu einem er-
heblichen Mehraufwand sei-
tens der Verwaltung und der 

Justiz, sondern ist im Zeital-
ter des Fachkräftemangels 
auch kein Zeichen von Wert-
schätzung gegenüber den ei-
genen Beschäftigten. In der 
Folge wird dies nur zu einer 
völlig unnötigen Überlastung 
des Landesamts für Besol-
dung und Versorgung selbst 
und auch der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit führen. Der 
dringend notwendige Büro-
kratieabbau wird so auch 
 völlig konterkariert.“

BBW wendet sich an seine Mitgliedsgewerkschaften und Mitgliedsverbände

Gesucht: Mitglieder für Musterklagen zur Besoldung
Der BBW sucht Mitglieder, die bereit sind, sich für eine Musterklage des BBW zur Verfügung zu stellen. 

Welche Anforderungen Klägerinnen oder Kläger erfüllen müssen, erfragen Sie bitte bei Ihrem Mitgliedsverband. 

Die Zeit drängt. Um möglichst schnell auf die aktuellen Entwicklungen reagieren zu können, sollten sich mögliche Klägerinnen 
oder Kläger schnellstmöglich, spätestens bis ��. Juni ����, bei ihren Mitglieds gewerkschaften melden. 
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Landeshauptvorstand tagte Anfang Mai ���� in Leinfelden-Echte rdingen

Rückblick und Reaktionen auf  
Entwicklungen der vergangenen Monate  
Erfreuliches hatte BBW-Chef Kai Rosenberger nur wenig, was er dem Landeshauptvorstand Anfang 
Mai zu berichten hatte. Die wichtigste Botschaft: Der BBW bereitet eine Klage zur Überprüfung der 
Besoldung auf Verfassungskonformität vor. Das größte Ärgernis: Die Ankündigung des Finanzminis-
teriums, Widersprüche gegen die Besoldung rückwirkend ab ���� nicht mehr ruhend zu stellen. Er 
habe alles versucht, dieses Vorhaben zu unterbinden, versicherte Rosenberger vor dem Gremium. 

Zugleich verwies er auf zahlrei-
che Unterredungen, die er und 
Vertreter der Landesleitung 
deshalb mit Vertretern der 
 Ministerien, mit Spitzenvertre-
tern der Landtagsfraktionen 
von Grünen, CDU, SPD und FDP 
und auch mit Staatsminister 
Jörg Kraus, dem neuen Chef 
der Staatskanzlei, geführt 
 haben. Erneuert habe man in 
diesen Gesprächen auch die 
Forderungen des BBW auf eine 
Reduzierung der Wochenar-
beitszeit, die Einführung von 
Lebensarbeitszeitkonten und 
insbesondere den Anspruch 
der Beamtinnen und Beamten 
auf eine verfassungskonforme 
Besoldung.

Dass die Besoldung spätestens 
seit der Einführung des Part-
nereinkommens durch das Be-
soldungs- und Versorgungs-
anpassungsänderungsgesetz 
(BVAnp-ÄG ����/����) nicht 
mehr verfassungskonform ist, 
steht für die BBW-Landeslei-
tung außer Frage. Zur Begrün-
dung verwies Rosenberger vor 
dem Landeshauptvorstand auf 
das Gutachten des ehemaligen 
Verfassungsrichters Udo Di Fa-
bio, das dieser im Auftrag des 
nordrhein-westfälischen Be-
amtenbunds zur Besoldung in 
Nordrhein-Westfalen verfasst 
hat. Denn auch NRW hat, wie 
Baden-Württemberg, um den 
verfassungsrechtlich gebote-

nen Abstand zur Grundsiche-
rung einzuhalten, ein anre-
chenbares Partnereinkommen 
eingeführt. Udo Di Fabio weist 
in seinem Gutachten nach, 
dass NRW mit seiner Besol-
dung gegen die Grundsätze des 
Art. �� Abs. � Grundgesetz ver-
stößt und damit die Besoldung 
in NRW verfassungswidrig ist. 
Daran ändere nichts, dass man 
in Nordrhein-Westfalen – wie 
auch Baden-Württemberg – 
 einen Ergänzungszuschlag be-
antragen kann, wenn der (Ehe-)
Partner weniger als das �ktiv 
angenommene Partnerein-
kommen verdient und dadurch 
der Mindestabstand von 
���Prozent zur sozialhilferecht-

lichen Grundsicherung nicht 
mehr eingehalten wird. Da-
mit�kann laut Di Fabio die 
 Verfassungsmäßigkeit nicht 
her gestellt werden, da das 
Mindestabstandsgebot zur 
Grundsicherung nicht von 
 einem Antragserfordernis ab-
hängig gemacht werden darf. 
Der Dienstherr sei zur Besol-
dung von Amts wegen ver-
p�ichtet. Di Fabio habe deshalb 
die Landesregierung ermahnt, 
man dürfe nicht, „wenn die 
 Decke zu kurz wird, einfach an 
der bequemsten Stelle ziehen“.  

Vor dem Hintergrund dieses 
Gutachtens stimmte das zweit-
höchste Beschlussgremium des 

 < Der Landeshauptvorstand in Leinfelden-Echterdingen
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BBW einer Verfassungsklage 
gegen das baden-württember-
gische BVAnp-ÄG ����/���� 
zu. Inzwischen sind Muster-
klagen in Vorbereitung.

Die Zweifel des BBW an der 
Verfassungskonformität des 
BVAnp-ÄG ����/���� waren 
ein gewichtiger Grund für den 
Versuch des BBW, das Vorha-
ben des Finanzministeriums, 
künftig Widersprüche gegen 
die Besoldung nicht ruhend zu 
stellen, zu stoppen. Vor dem 
Landeshauptvorstand berich-
tete Rosenberger von der Un-
terredung am ��. Januar ���� 
im Finanzministerium, wo man 
ihm und den beiden Juristin-
nen des BBW mitgeteilt habe, 
man kehre jetzt von der Aus-
nahmeregelung zum Normal-
fall zurück und bescheide 
 Widersprüche gegen die Besol-
dung ab ���� abschlägig mit 
Rechtsbehelfsbelehrung und 
der Möglichkeit der Klage beim 
Verwaltungsgericht. „Wir 
konnten kaum fassen, was 
man uns da mitgeteilt hat“, 
sagte Rosenberger. 

Seit ���� wurden Widersprü-
che bezüglich der Überprüfung 
der Verfassungsmäßigkeit der 
Besoldung ruhend gestellt. 
„Wieso jetzt nicht mehr“, frag-
ten wir uns. Seit ���� sei zum 
Jahreswechsel regelmäßig ein 
Schreiben aus dem Finanzmi-
nisterium gekommen, in wel-
chem mitgeteilt wurde, dass 
gegen das BVAnp-ÄG kein Wi-
derspruch notwendig sei, zum 
letzten Mal Ende ���� mit Be-
zug auf das BVAnp-ÄG ����. 
Änderungen würden von Amts 
wegen durchgeführt, sollte die 
Besoldung nicht verfassungs-
konform sein, hieß es darin. 
Dann die Wende. Für den Lan-
deshaushalt sei der neue Um-
gang mit Widersprüchen die 
günstigste Lösung für den Fall, 
dass die Besoldung nicht ver-
fassungskonform sein sollte, 
sagte Rosenberger verärgert. 
Zugleich wies er darauf hin, 
dass nach den Worten des 
 Finanzministeriums nur rund 
�.��� Landesbedienstete in 
���� Widerspruch eingelegt 

hätten, vertrauend auf die seit 
Jahren übliche Praxis. 

Fair wäre es gewesen, wenn 
das Finanzministerium wenigs-
tens noch in ���� mitgeteilt 
hätte, dass die Besoldung ���� 
nicht mehr von Amts wegen 
geändert und auch kein Ruhen 
des Verfahrens mehr gewährt 
wird. Dann hätten sicherlich 
bedeutend mehr Beamtinnen 
und Beamte Widersprüche ge-
gen die Besoldung ���� einge-
legt. Dass das Finanzministeri-
um erst im Januar ���� über 
den neuen Umgang mit Wider-
sprüchen informiert habe, 
nannte Rosenberger in höchs-
tem Maße unfair, da zu diesem 
Zeitpunkt eine haushaltsnahe 
Geltendmachung des Wider-
spruchs gegen die Besoldung 
���� nicht mehr möglich war.

Nach dem Januar-Gespräch 
im Finanzministerium hatte 
BBW-Chef Rosenberger ge-
meinsam mit Vertretern der 
Landesleitung wiederholt Ge-
spräche mit Spitzenvertretern 
der CDU-Landtagsfraktion und 
je eine Unterredung mit den 
Grünen, der SPD und der FDP 
geführt. Themen seien das 
 Ruhen des Verfahrens bei Ali-
mentationswidersprüchen, die 
Gewalt gegen Beschäftigte, 
Wochenarbeitszeit und Lebens-
arbeitszeitkonto, der Doppel-
haushalt ����/�� und die Kür -
zung der Zuführungen zum 
Pensionsfonds auf null, trotz 
Zuführung der Rücklage für 
Haushaltsrisiken um drei Milli-
arden Euro und Bürokratieab-
bau, insbesondere eine drohen-
de Kürzung von Freistellungen 
nach dem LPVG, gewesen.

Die Politiker der Opposition 
hätten Verständnis für die An-
liegen und insbesondere die 
Kritik des BBW an dem beab-
sichtigten neuen Umgang mit 
Widersprüchen gezeigt, die 
Grünen dagegen Verständnis 
für das Vorhaben des Finanz-
ministeriums. Die CDU-Politi-
ker hingegen seien in Sachen 
Ruhen des Verfahrens aktiv ge-
worden und hätten Ende April 
���� in einem Brief das Finanz-

ministerium aufgefordert, die 
Angelegenheit zu überdenken 
und an der seit Jahren üblichen 
Praxis festzuhalten.

Auch beim Jour �xe im Staats-
ministerium habe die Delega-
tion des BBW das Ruhen des 
Verfahrens thematisiert, be-
richtete der BBW-Vorsitzende. 
Gebracht habe es leider nichts, 
sagte der BBW-Vorsitzende 
 bedauernd. 

Wenige Wochen nach der 
 Sitzung des Landeshaupt-
vorstands war die Sache ent-
schieden: Das Landesamt für 
Besoldung und Versorgung 
(LBV) verschickte zu den 
 Widerspruchsverfahren  
���� die ersten abschlägi- 
gen Bescheide.

Damit gewähren aktuell nur 
noch die Bundesländer Berlin, 
Saarland, Hessen, Sachsen und 
Brandenburg das Ruhen des 
Verfahrens bei Widersprüchen 
gegen die Alimentation.

 < Wochenarbeitszeit/  
Lebensarbeitszeitkonten

Auf das Ende der ��-Stunden-
Woche müssen Beamtinnen 
und Beamte wohl noch länger 
warten. Im Hinblick auf die 
Haushaltslage habe der Amts-
chef des Innenministeriums, 
Ministerialdirektor Moser, im 
Gespräch mit dem BBW wenig 
Ho�nung auf eine solche Ar-
beitszeitverkürzung gemacht. 
Ähnlich hätten sich auch die 
Vorsitzenden der Landtags-
fraktionen von Grünen, CDU, 
SPD und FDP geäußert, berich-
tete der BBW-Vorsitzende. 

Auch die Einführung von Le-
bensarbeitszeitkonten zieht 
sich hin. Es sei inzwischen nicht 
mehr zu übersehen, dass sich 
die Grünen und die CDU o�en-
sichtlich über die Ausgestal-
tung nicht einigen können.

 < Bearbeitungszeiten 
von Beihilfeanträgen

Die schleppende Bearbeitung 
von Beihilfeanträgen zieht sich 

seit vielen Monaten dahin und 
sorgt immer wieder für Ärger 
und Beschwerden. Im Gespräch 
mit dem LBV habe man die An-
gelegenheit erörtert, sagte Ro-
senberger und berichtete von 
den verschiedenen Maßnah-
men, die man inzwischen zur 
Verbesserung der Lage einge-
leitet habe. Neu sei unter an-
derem ein Pilotprojekt, bei 
dem die Beihilfebearbeitung 
einzelner Prüfschritte von ei-
nem externen Dienstleister 
übernommen wird, um eine 
schnellere Bearbeitung der Bei-
hilfeanträge zu ermöglichen. 
Zudem soll in Zukunft mehr KI 
zum Einsatz kommen. Auch 
sollen alle �� Neustellen, die 
im Doppelhaushalt ����/�� für 
das LBV eingeplant sind, in die 
Beihilfebearbeitung gehen.

 < Bürokratieabbau

Kritische Worte fand BBW-Chef 
Rosenberger zum Thema Büro-
kratieabbau. Er erklärte: Wäh-
rend die Politik hier oft von der 
Verschlankung des Staates träu-
me, was nichts anderes als Stel-
lenabbau bedeute, oder auch 
gerne laut über die Kürzung von 
Freistellungen für die Personal-
vertretungen nach dem Landes-
personalvertretungsgesetz 
(LPVG) nachdenke, würden die 
Beschäf tigten in der ö�entli -
chen Verwaltung darin in erster 
Linie den Abbau von Überregu-
lierungen sehen, denen sie sich 
tagtäglich ausgesetzt sehen. 
Als Beispiel führte Rosenberger 
die Aussage eines Landrats bei 
einer Veranstaltung des VHV 
an, wonach vor einigen Jahren 
für die Genehmigung einer 
Windkraftanlage noch Anträge 
inklusive Gutachten erforder-
lich gewesen seien, die in Sum-
me circa ��� Seiten stark wa -
ren, aktuell seien dafür bereits 
�� Leitz-Ordner voller  Anträge 
und Gutachten notwendig.

 < Ehrendes Gedenken

Mit einer Schweigeminute und 
ehrendem Gedenken haben die 
Delegierten des Landeshaupt-
vorstands den verstorbenen 
Ehrenvorsitzenden Horst Bäu-
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erle gewürdigt. Bäuerle, der 
viele Jahre an der Spitze des 
BBW stand, war in der Politik 
als Streiter für die Belange des 
ö�entlichen Dienstes aner-
kannt. Für den BBW und seine 
Heimatgewerkschaft BTB – Ge-
werkschaft Technik und Natur-
wissenschaft hat er sich ver-
dient gemacht.

 < Freistellung von  
Personalräten in  
Baden-Württemberg

Seit vielen Jahren beschäftigt 
sich Matthias Schütte als Jurist, 
Seminartrainer und Mediator 
mit Fragen und Streitigkeiten 
zu den Themengebieten Perso-
nalvertretungsrecht und Perso-
nalratsarbeit. Aus unterschied-
lichen Perspektiven blickte er 
in seinem Vortrag vor dem Lan-
deshauptvorstand auf aktuelle 
Änderungen, gab einen Aus-
blick in die nahe Zukunft und 

stand für Fragen zur Verfügung. 
Speziell zur Freistellung von 
Personalrätinnen und Perso-
nalräten führte er aus, dass die 
aktuelle Regelung im Land 
 Baden-Württemberg sich im 

Bund-Länder-Vergleich als un-
au�ällig und dem Durchschnitt 
entsprechend präsentiere. Es 
sei daher unter diesem Aspekt 
keine Änderung der gesetzli-
chen Vorschrift nach unten in-

diziert. Die Anzahl der gewähr-
ten Freistellungen sei maßvoll 
und gut vertretbar und diene 
einer quali�zierten Personal-
ratsarbeit und diese wiederum 
sei gut und wertvoll für die 
Dienststellen und ihre Leitun-
gen und stelle zugleich einen 
Beitrag zur Personalgewinnung 
und Personalbindung dar, denn 
die Generation Z erwarte in je-
der Hinsicht mehr von den Ar-
beitgebern als ihre Vorgänger. 
Personalbetreuung sei in unse-
rer Zeit mehr als nur die Ge-
haltszahlung und die Einrich-
tung des Dienstzimmers. Die 
Mitarbeitenden wollten gehört 
und quali�ziert betreut wer-
den. Dem müsse auch der öf-
fentliche Dienst Rechnung tra-
gen, oder er werde noch weiter 
zurückfallen. Schütte ist Autor 
vom im DBB Verlag erschiene-
nen Ratgeber „Kleines Hand-
buch für die Personalratsarbeit 
in Baden-Württemberg“. 

Peter Ludwig aus dem Landeshauptvorstand verabschiedet

Zum Abschied gab es ein Weinpräsent
Nach �� Jahren im Dienst des 
BBW�– Beamtenbund Tarifuni-
on hat sich Peter Ludwig Ende 
April ���� in den wohlver-
dienten Ruhestand ver-
abschiedet. BBW-Chef Kai 
 Rosenberger würdigte im 
Rahmen der Landeshauptvor-
standssitzung die Verdienste 

und das Engagement des 
langjährigen Geschäftsfüh-
rers. „Heute ist ein besonde-
rer LaHaVo�– der letzte, an 
dem Peter Ludwig, ein ganz 
außergewöhnlicher Mensch 
und ein herausragender Ge-
schäftsführer des BBW, teil-
nehmen wird.“ Mit diesen 

Worten leitete Rosenberger 
seine Ansprache zu Ehren 
 Ludwigs ein, bevor er zu den 
Fakten überging.

Im Jahr ���� sei Peter Ludwig 
als Geschäftsführer zum BBW 
gekommen, bei dem damals 
noch der im Dezember ver-

storbene Horst Bäuerle Lan-
desvorsitzender war. Hier 
habe Ludwig in den vergange-
nen �� Jahren einen entschei-
denden Ein�uss auf die Ent-
wicklung des BBW aus geübt. 
Kai Rosenberger: „Ich möchte 
dir, im Namen aller Anwesen-
den, unseren tiefsten Dank 
aussprechen. Wir wünschen 
dir einen langen und mög-
lichst gesunden Ruhestand,  
in dem du sicher mehr Zeit 
�ndest für deine übrigen Eh-
renämter, insbesondere als 
Präsident des Kanuverbands 
Baden-Württemberg und als 
Vizepräsident des Deutschen 
Kanuverbands.“

Nach diesen würdigenden 
Worten und unter dem Ap-
plaus der Landesleitung und 
der Delegierten überreichte 
der BBW-Landesvorsitzende 
Peter Ludwig zum Abschied 
ein Weinpräsent.  < BBW-Chef Kai Rosenberger (rechts) verabschiedet den langjährigen BBW-Geschäftsführer Peter Ludwig aus dem 

Landeshauptvorstand.

©
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 < Buchautor Matthias Schütte referierte zum Thema „Personalratsarbeit in 
Baden-Württemberg“.
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BDZ-Ortsverband Freiburg-Breisgau-Hochschwarzwald besteht seit ����

BBW gratuliert zum Jubiläum
Der Ortsverband Freiburg-
Breisgau-Hochschwarzwald 
der Deutschen Zoll- und Fi-
nanzgewerkschaft (BDZ) feier-
te am ��. Mai ���� im Rahmen 
einer Feierstunde sein ��-jähri-
ges Jubiläum. Festredner war 
Staatssekretär a. D. Julian Wür-
tenberger. Zu den Grußwort-
rednern zählte neben Brigitte 
Wörter (Hauptzollamt Lörrach) 
und Wolfgang Kailer (Vorsit-
zender BV Baden des BDZ) 
auch der stellvertretende BBW-
Vorsitzende Alexander Schmid.

Schmid überbrachte die Glück-
wünsche des BBW zu diesem 
besonderen Jubiläum. Zugleich 
betonte er die gute Zusam-
menarbeit zwischen BDZ und 
BBW sowohl auf Ebene des 
BBW-Regierungsbezirksver-
bands (RBV) Freiburg als auch 
auf Landesebene. Verantwort-
lich für das gute Miteinander 
seien insbesondere Markus Ei-

chin, der Vorsitzende des RBV 
Freiburg, und Wolfgang Kailer, 
der Bundesbeamtensprecher 
des BDZ.

Den Festvortrag hielt Staats-
sekretär a. D. Julian Würten-
berger, einst Präsident des 
 Regierungsbezirks Freiburg und 
zuletzt bis zu seinem Ruhestand 
���� Amtschef des Innenminis -
teriums Baden-Württemberg. 
Würtenberger, der von ���� bis 

���� Abteilungsleiter III (Zölle, 
Verbrauchsteuern und Umsatz-
steuer) im Bundes�nanzmi-
nisterium war, erzählte von sei-
nen guten Erfahrungen mit den 
Zöllnerinnen und Zöllnern und 
berichtete unterhaltsam aus sei-
ner Zeit im BMF.

Die Veranstaltung wurde durch 
das Bläserensemble der Zoll-
kapelle Freiburg festlich um-
rahmt. 

 < Markus Eichin (Mitte), der Vorsitzende des RBV Freiburg, mit Wolfgang Kailer (links), BDZ Baden, und Alexander 
Schmid, stellvertretender BBW-Vorsitzender
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 < Der Festredner Julian Würtenberger
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Landestariftagung ���� fand in Echterdingen statt

Im Fokus: die Tarifrunden TVöD und TV-L
Die diesjährige Landestariftagung fand Mitte Mai in Echterdingen statt. Die Teilnehmenden der 
 einzelnen Mitgliedsgewerkschaften bildeten einen guten Querschnitt aus den unterschiedlichen 
 Bereichen des ö�entlichen Dienstes.

Thematischer Schwerpunkt der 
Veranstaltung war ein Rück-
blick auf die im April ���� ab-
geschlossene Tarifrunde für die 
Beschäftigten von Bund und 
Kommunen.

Der Vorsitzende der Landes-
tari�ommission und stellver-
tretende BBW-Vorsitzende, 
Jörg Feuerbacher, erläuterte 
die komplexen Einzelheiten der 
Verhandlungen und der Eini-
gung nach  erfolgtem 
Schlichtungsver fahren.

Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer diskutierten in einer 
lebhaften Aussprache die ein-
zelnen Aspekte. Insgesamt 
kam man zur Überzeugung, 
dass angesichts der schwieri-
gen Rahmenbedingungen das 
erzielte Ergebnis einen gelun-
genen Kompromiss darstellt, 
mit dem die Kolleginnen und 
Kollegen aus heutiger Sicht 
 leben können.

Jörg Feuerbacher ging jedoch 
auch auf die Arbeit in der Ver-
treterversammlung der Deut-
schen Rentenversicherung ein, 

wo der dbb bei der Sozialwahl 
���� ein Mandat errungen 
hat. Dieses Organ ist als „Par-
lament“ der Rentenversiche-
rung entscheidend für alle 
 Fragen wie der Zusammenset-

zung des Vorstands, aber auch 
der Festlegung des Haushalts, 
der mit einem Volumen von 
�� Milliarden Euro den zweit -
größten Haushalt in Baden-
Württemberg darstellt.

Der BBW-Landesvorsitzende 
Kai Rosenberger erläuterte 
 seine Sicht zum Tarifabschluss 
und führte aus, welche weite-
ren Themen den BBW derzeit 
beschäftigen: die amtsange-
messene Alimentation und der 
Umgang der Landesregierung 
damit. Aber auch das Thema 
Bürokratieabbau, das nicht mit 
einem Personalabbau im öf-
fentlichen Dienst verwechselt 
werden darf, kam zur Sprache. 
Im Hinblick auf die im kom-

menden Jahr anstehende Land-
tagswahl bereiten Überlegun-
gen im politischen Raum Sorge, 
Änderungen beim Personalver-
tretungsgesetz zum Nachteil 
der Personalrätinnen und Per-
sonalräten und damit auch aller 
Beschäftigten vor zunehmen.

Für den dbb nahm der Leiter 
des Geschäftsbereichs Tarif, 
Ulrich Hohndorf, an der Tagung 
teil. Er betonte in seinem Vor-
trag besonders die Notwendig-

 < Die Teilnehmenden der Tariftagung ���� kamen aus den verschiedenen 
Mitgliedsgewerkschaften und vertraten somit die unterschiedlichen Be-
reiche des ö�entlichen Dienstes.

 < BBW-Chef Kai Rosenberger erläuterte seine Sicht zum Tarifabschluss 
TVöD ����.

 < Ulrich Hohndorf, beim dbb Leiter des Geschäftsbereichs Tarif, betonte die Notwendigkeit, sich für die kommenden 
Tarifrunden gut zu wappnen.
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keit, sich für die kommenden 
Tarifrunden gut zu wappnen. 
Ab November dieses Jahres 
steht bekanntlich die nächste 
Runde bei den Ländern an.

Angesichts der aktuellen Welt-
lage liegt der Schwerpunkt der 
politischen Entscheidungsträ-
ger zwar auch auf den Finan-
zen�– jedoch nicht mit der  
Zielrichtung, dies den Beschäf-
tigten im ö�entlichen Dienst 
zugutekommen zu lassen. 
 Daher ist Geschlossenheit 
 gefragt.

Bei der Diskussion über die Pri-
oritäten in der Ende des Jahres 
anstehenden Tarifrunde war 

man sich einig, dass eine neue 
Entgeltordnung, die eine Be-

zahlung der Beschäftigten den 
heutigen Arbeitsbedingungen 

entsprechend ermöglicht, drin-
gend erforderlich sei. Die fast 
�� Jahre alten Regelungen wür-
den heutigen Anforderungen 
nicht mehr gerecht.

Im Zuge der Sitzung zeigte  
eine Reihe von Kolleginnen  
und Kollegen die Bereitschaft, 
in einer neu gegründeten Ar-
beitsgruppe zur Stärkung der 
Zusammenarbeit bei künftigen 
Tarifrunden mitzumachen. Die-
se Arbeitsgruppe soll zeitnah 
ihre Arbeit aufnehmen. Zahlrei-
che Gespräche am Rande der 
Tagung zwischen den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern tru-
gen zur besseren Vernetzung 
der Tarifvertreter bei. 

Anhebung der Altersgrenze für die Verbeamtung

Vorhaben ist erst mal auf Eis gelegt
Der Plan der Landesregierung, 
die Altersgrenze für Verbeam-
tungen von derzeit �� auf �� 
Jahre anzuheben, ist erst mal 
verschoben. Die CDU-Fraktion 
und ihr Spitzenkandidat für die 
Landtagswahl, Manuel Hagel, 
waren dagegen. Innenminister 
Thomas Strobl, der das Vorha-
ben zunächst befürwortet hat-
te, schloss sich zu guter Letzt 
Hagels Bedenken �exibel an.

Noch im April hatte das Innen-
ministerium angeregt, die 
 Altersgrenze anzuheben, und 
 diesen Vorschlag in das vom 
Staatsministerium betriebene 
Projekt „Personalo�ensive für 
den ö�entlichen Dienst“ einge-
bracht. Begründet wurde der 
Plan mit dem Hinweis, die bis-
herige Grenze für Neueinstel-
lungen in den Landesdienst  
erschwere die Fachkräftege-
winnung. Die Möglichkeit einer 
Verbeamtung erhöhe die 
 Attraktivität der Tätigkeit und 
könne ausschlaggebend sein, 
in die ö�entliche Verwaltung 
zu gehen.

Selbst BBW-Vorsitzender Kai 
Rosenberger signalisierte vor-
sichtige Zustimmung: Mit ei -

ner moderaten Anhebung der 
Altersgrenze für eine Verbe-
amtung könne der BBW leben. 
Im Grunde sehe er dafür aber 
keinen Anlass. Auch der Ver-
gleich mit anderen Bundes-
ländern gebe diesen nicht her. 
Das Berufsbeamtentum sei 
prinzipiell auf Lebenszeit an-
gelegt. Angesichts der Pensi-
onsansprüche mit einer Min-
destpension von ungefähr 
�.��� Euro nach fünf Jahren 
der aktiven Beamtenphase 

hält Rosenberger es gesell-
schaftspolitisch für gefährlich, 
dieses Alter anzuheben. Denn 
jeder Rentner müsse sich jahr-
zehntelang für solche Ansprü-
che strecken. Entscheidend sei 
die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts, wo-
nach das Verhältnis zwischen 
aktiver Dienst- und passiver 
Versorgungszeit zu beachten 
sei. Demnach sollte der Zeit-
raum von der Verbeamtung 
bis zum Ruhestand in der 

 Regel mindestens so groß sein 
wie der ab Pensionseintritt bis 
zum Tod. Obwohl alle Ressorts 
die entsprechende Kabinetts-
vorlage abgezeichnet hatten, 
kam Wochen später das Aus 
mit der Begründung, man wol-
le vor der Landtagswahl nicht 
den Verdacht schüren, dass 
Vertraute noch mit dem Be-
amtenstatus versorgt werden. 
Angeblich gibt es den Plan, die 
Angelegenheit nach der Wahl 
wieder aufzugreifen. 

 < Jörg Feuerbacher, BBW-Vize und Vorsitzender der Landestari�ommission, 
nahm detailliert zum Tarifabschluss TVöD und der vorangegangenen 
Schlichtung Stellung.
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Gedankenaustausch mit der frauenpolitischen Sprecherin der Grünen

Im Fokus: sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
Die frauenpolitische Sprecherin 
der Grünen, die Landtagsabge-
ordnete Stefanie Seemann, hat 
Ende April ���� die Vorsitzen-
de der BBW-Landesfrauen-
vertretung, Heidi Deuschle, 
 gemeinsam mit ihren Stellver-
treterinnen Claudia Grimm und 
Manja Sommer sowie der stell-
vertretenden BBW-Vorsitzen-
den Tina Stark zu einem Ge-
dankenaustausch empfangen. 
Gegenstand des Gespräches 
waren insbesondere das The-
ma „sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz“ und der Dauer-
brenner „Chancengleichheits-
gesetz“. 

Während eine Novellierung 
des Chancengleichheitsgeset-
zes trotz bekannter und auch 
im Evaluationsbericht festge-
stellter Mängel in der laufen-
den Legislaturperiode nicht 
mehr angegangen werden soll, 
hat sich im Hinblick auf sexu-
elle Belästigung am Arbeits-
platz inzwischen etwas getan. 
In weiteren Ministerien 
 wurden Vertrauensanwälte 
ernannt, an die sich Opfer 
 außerhalb des o�ziellen 
Dienstweges wenden können. 
„Diese Entwicklung ist ein 
Schritt in die richtige Rich-
tung“, waren sich die Ge-
sprächspartnerinnen einig. 

Einigkeit herrschte auch darü-
ber, dass es wichtig ist, den 
Mitarbeitenden in den Dienst-
stellen schnell und zuverlässig 
Ansprechpersonen zu benen-
nen und Kontaktdaten an die 
Hand zu geben. Schließlich 
nütze eine „Notfallnummer“ 
nur, wenn im Notfall ohne wei-
tere Recherchen die Nummer 
und damit eine kompetente 
Ansprechperson erreicht wer-
den können. 

Gesprochen hat man auch über 
den Untersuchungsausschuss 
sexuelle Belästigung in der 
Verwaltung. Noch liegt der Ab-
schlussbericht des Gremiums 

nicht vor. Gespannt wartet 
man auf die Ergebnisse, ver-
bunden mit der Ho�nung, dass 
zusätzliche Maßnahmen ergrif-
fen werden, um Mitarbeitende 
vor sexuellen Übergri�en zu 
schützen oder ihnen im Fall der 
Fälle zu helfen. 

Einig waren sich die Gesprächs-
partnerinnen, dass Führungs-
kräfte für das Thema sexuelle 
Belästigung sensibilisiert wer-
den müssten. Dafür sollte es 
Schulungen geben. Null Tole-
ranz bei Vorgängen sexueller 
Belästigung – die Haltung 
müsste für Führungskräfte 
selbstverständlich sein.  
Schließlich stellten Macht- 
und Abhängigkeitsverhältnisse 
häu�g Faktoren dar, die sexu-
eller Belästigung oder auch 
 anderen Gewaltdelikten Vor-
schub leisteten, genauso wie 
eine falsche Solidarität gegen-

über dem Täter. Solchen Ent-
wicklungen gelte es, einen 
 Riegel vorzuschieben. Die  
BBW-Vertreterinnen sprachen 
sich dafür aus, dass die aufge-
setzten Maßnahmen je nach 
Ressort variieren, da die An-
forderungen in den einzelnen 
Verwaltungsbereichen unter-
schiedlich sind. Bedauerlich sei, 
dass es in einzelnen Ressorts 
bereits Lösungsansätze gebe, 
die vollständige Umsetzung 
aber an der Finanzierung oder 
Manpower scheitere. Beispiel-
haft wäre hier der Schulbereich 
anzuführen, wenn nämlich im 
Schulbereich Schutzkonzepte 
durch die Schulen selbst indi-
viduell erstellt werden sollen, 
aber keine entsprechende 
 Personaldecke dafür zur Ver-
fügung gestellt werde. 

Die absoluten Verlierer bei Ge-
waltdelikten seien die Betrof-

fenen, die Opfer, waren sich 
die Gesprächspartnerinnen 
 einig. Wichtig war ihnen des-
halb auch, dass mehr für die 
Opfer getan werde, die den 
mutigen Schritt machen und 
den Täter anzeigen. Sie dürf-
ten keine Benachteiligung am 
Arbeitsplatz in Form von Ver- 
beziehungsweise Umsetzung, 
Kündigung, Karriereknick et 
cetera erfahren. Denn jede 
weitere Demütigung sei 
schlimm, mache Menschen ar-
beitsunfähig und verhindere 
auch, dass weitere Betro�ene 
sich outen. Echte Lösungen 
und Unterstützungsangebote 
seien leider in vielen Berei-
chen weiterhin noch nicht in 
Sicht. Daher müsse weiter ein-
gefordert werden, was eigent-
lich längst Normalität sein 
sollte: ein sicherer Arbeits-
platz ohne Angst vor sexueller 
Belästigung oder Gewalt. 

 < Trafen sich zu einem Gedankenaustausch: Tina Stark, stellvertretende BBW-Vorsitzende; die Grünen-Abgeordnete 
Stefanie Seemann, frauenpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion Bündnis ��/Die Grünen; Heidi Deuschle, Vor-
sitzende der BBW-Landesfrauenvertretung; ihre Stellvertreterinnen Manja Sommer und Claudia Grimm (von links).
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 < Trafen sich zu einem lebhaften Gedankenaustausch: Heidi Deuschle, Vorsitzende der BBW-Landesfrauenvertretung; die Abgeordnete Dorothea Kliche-Behnke, 
frauenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion; Tina Stark, stellvertretende BBW-Vorsitzende; Manja Sommer, stellvertretende Vorsitzende der BBW-
Landesfrauenvertretung (von rechts).
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Gedankenaustausch mit der frauenpolitischen Sprecherin der SPD

Ob in Teilzeit oder in Führungs-
position�– Pro bleme für Frauen  
haben Bestand
Die Vorsitzende der BBW- 
Landesfrauenvertretung, 
 Heidi Deuschle, und ihre 
Stellvertreterin Manja Som-
mer sowie die stellvertreten-
de BBW-Vorsitzende Tina 
Stark sind Ende April ���� 
auch mit der frauenpoliti-
schen Sprecherin der SPD-
Landtagsfraktion, der 
 Ab geordneten Dorothea 
 Kliche-Behnke zu einem Ge-
dankenaustausch in Stutt-
gart  zusammengetro�en.

Gesprochen hat man über die 
Themen Gewalt gegen Be-

schäftigte und die Akzeptanz 
der Frauen in bestimmten 
 Bereichen des ö�entlichen 
Dienstes in Baden-Württem-
berg sowie das neue Schutz-
konzept für die Schulen im 
Land.

Gemeinsam stellten die 
 Gesprächspartnerinnen fest, 
dass es vor allem in den Berei-
chen Frauen in Führungsposi-
tionen, Arbeit in Teilzeit und 
diskriminierungsfreies Fort-
kommen von Frauen, bei-
spielsweise aufgrund der 
dienstlichen Beurteilungen 

für diesen Personenkreis, 
nach wie vor ungelöste Pro-
bleme gibt, die sich in allen 
Bereichen des ö�entlichen 
Dienstes sehr stark ähneln.

Wieder einmal zeige sich, dass 
die Novellierung des Chan-
cengleichheitsgesetzes BW 
und die kraftvolle Umsetzung 
in der ressortübergreifenden 
Gleichstellungsstrategie für 
die Lösung dieser Pro bleme 
zielführend wären. Ärgerlich 
sei auch der unterschiedliche 
Einsatz der Beauftragten für 
Chancengleichheit, vom Vor-

handensein einer Stabsstelle 
mit ���-Prozent-Entlastung 
als Einzelfall bis zur rein im 
Stellenplan ausgewiesenen 
Funktion mit �-Prozent-Ent -
lastung. Hier gebe es in den 
verschiedenen Ressorts der 
ö�entlichen Verwaltung 
 große Unterschiede, an denen 
es zu arbeiten gilt.

Die Zeit verging in dieser leb-
haften Gesprächsrunde wie 
im Flug. Bleibt zu ho�en, dass 
sich mancher Gesprächsinhalt 
bei der politischen Arbeit 
 niederschlägt. 
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Philologenverband unterstützt Forderungen des Realschullehrerverbands

Das di�erenzierte Schulsystem ist  
ein Garant für Bildungsqualität
Die konstant hohen Anmelde-
zahlen an den Realschulen in 
Baden-Württemberg belegen 
eindrucksvoll das anhaltende 
Vertrauen von Eltern und 
 Schülern in das di�erenzierte 
Schulsystem von Baden-Würt-
temberg, stellt man beim 
 Philologenverband Baden-
Württemberg (PhV BW) fest.

Mit rund ��.��� Neuanmel-
dungen behaupte sich die 
 Realschule erneut als zweit-
stärkste Schulart nach dem 
Gymnasium�– weit vor Ge-
meinschaftsschule und Werk-
realschule. Viele Eltern wür-
den sich bewusst für eine 
Schulform entscheiden, die 
eine starke Allgemeinbildung 
mit praxisnaher Orientierung 
verbindet.

„Diese Zahlen sind nicht nur 
ein klarer Beleg für die Bil-
dungsqualität der Realschule, 
sondern auch Ausdruck eines 
gesellschaftlichen Bedürfnisses 
nach Vielfalt in der Bildungs-
landschaft. Das di�erenzierte 
Schulsystem muss als Funda-
ment einer chancengerechten 
und leistungsorientierten Bil-
dungspolitik erhalten bleiben“, 
erklärt Martina Scherer, Lan-
desvorsitzende des Philologen-
verbands Baden-Württemberg.

Die Realschule leiste einen 
 unverzichtbaren Beitrag zur 
schulischen Bildung, indem sie 
jungen Menschen sowohl the-
oretisch fundiertes Wissen als 
auch praxisnahe Kompetenzen 
vermittelt. Ihre Abschlussprü-
fungen seien anspruchsvoll, 

breit gefächert und stellten 
eine fundierte Grundlage für 
zahlreiche Ausbildungsberufe 
dar. In Anbetracht des zuneh-
menden Fachkräftemangels in 
Handwerk, Technik und Dienst-
leistungssektor seien genau 
diese Absolventinnen und Ab-
solventen unverzichtbar für  
die Zukunftsfähigkeit unseres 
Wirtschaftsstandorts, so die 
PhV-Landesvorsitzende.

Die Realschule sei�– ebenso  
wie das Gymnasium�– ein Bil-
dungsweg mit hoher Qualität, 
Eigenständigkeit und klarer pä-
dagogischer Zielsetzung. Ihre 
Funktion im gegliederten Schul-
wesen dürfe nicht relativiert 
oder durch strukturelle Verein-
heitlichung geschwächt wer-
den. Notwendig sei vielmehr 

eine politische Entscheidung, 
das Ansehen und die Bedeu-
tung des Realschulabschlusses 
zu stärken und ihn als gleich-
wertigen Weg zum beru�ichen 
Erfolg in der gesellschaftlichen 
Wahrnehmung zu verankern. 
Dazu könne auch eine Grund-
schulempfehlung für alle Schul-
arten dienen.

Der PhV BW schließt sich da-
her der Forderung des Real-
schullehrerverbands nach 
 einer klaren Per spektive und 
einer Stärkung des Realschul-
abschlusses an. „Das gesell-
schaftliche Ansehen des 
 Realschulabschlusses muss 
wieder gestärkt werden. Dafür 
braucht es politische Rücken-
deckung und keine Gleich-
macherei“, so Scherer.

 _

BLV unterstützt Vorstoß der Landesregierung

Private Handynutzung an Schulen sollte 
unbedingt eingeschränkt werden
Der BLV unterstützt den 
 Vorstoß der Landesregierung, 
die private Handynutzung an 
Schulen einzuschränken. 
„Mehr einheitliche Vorgaben 
und eine Di�erenzierung nach 
Altersstufen seien richtig. Es 
brauche dringend echte Kon-
sequenzen für Eltern sowie 
Schülerinnen und Schüler bei 
Nichteinhaltung der schuli-
schen Nutzungsregeln. Nur so 
werden die Nutzungsgrenzen 
von Eltern und Schülerinnen 
und Schülern auch beachtet“, 
so der BLV-Vorsitzende Thomas 
Speck.

Die Ankündigung von Staats-
sekretärin Boser, den Schulen 

alsbald Musterschulordnun-
gen und -prozesse sowie FAQ 
zur Verfügung zu stellen, hat 
man beim BLV erfreut zur 
Kenntnis genommen. Dies 
dürfte die Schulen bei der 
Scha�ung eigener Regelungen 
zur Handynutzung entlasten, 
ist Speck überzeugt. Ebenso 
hilfreich sei der Hinweis, dass 
Schulen, die bereits eine funk-
tionierende Ordnung haben, 
„das Rad nicht neu er�nden 
müssen“, sondern ihre jetzi-
gen Regelungen beibehalten 
dürfen. Allerdings gelte es 
auch endlich, Haftungsfragen 
bei Beschädigungen oder Ver-
lust eines Smartphones so zu 
klären, dass weder Lehrkräfte 

noch Schulleitungen Regress-
ansprüche von Eltern oder 
Schülern befürchten müssten. 
Der Hinweis von Minister-
präsident Kretschmann, dies 
würde zu einer weiteren 
 unnötigen Bürokratisierung 
 führen, helfe den Lehrkräften 
an den Schulen nicht weiter. 
Sie wären häu�g Zahlungs-
au�orderungen für beschä -
digte Hardware ausgesetzt 
und fühlten sich damit allein -
gelassen.

Als Lösung des Problems 
schlägt der BLV vor, die bereits 
bestehende Staatshaftung des 
Dienstherrn in die von Staats-
sekretärin Boser angekündig-

ten Musterschulordnungen 
klarstellend zu integrieren. 

 < VBE weist auf Pro bleme hin

Der Landes- und Bundeschef 
der Lehrergewerkschaft VBE, 
Gerhard Brand, betonte, dass 
Lehrkräfte bei der Umsetzung 
von entsprechenden Regeln 
Rechtssicherheit bräuchten. An 
Schulen, an denen die privaten 
Geräte zum Unterrichtsbeginn 
abgeben werden müssten, kä-
men Schüler häu�g mit einem 
zweiten Gerät zur Schule. 
 Taschen zu durchsuchen, das 
sei für Lehrkräfte aber schwie-
rig und ein Eingri� in die Privat-
sphäre der Schüler. 

 _
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